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 Veröffentlicht am 24.10.2018

Norm

AußStrG 2005 §106a Abs4

Rechtssatz

Eine fachliche Stellungnahme der Familien? und Jugendgerichtshilfe iSd § 106a Abs 4 AußStrG mag zwar in Einzelfällen

im Zusammenhalt mit den anderen Beweismitteln eine ausreichende Grundlage auch für eine Obsorgeentscheidung

darstellen, sie ist aber nicht mit einem Sachverständigengutachten iSd §§ 351 : ZPO gleichzusetzen.Eine fachliche

Stellungnahme der Familien? und Jugendgerichtshilfe iSd Paragraph 106 a, Absatz 4, AußStrG mag zwar in Einzelfällen

im Zusammenhalt mit den anderen Beweismitteln eine ausreichende Grundlage auch für eine Obsorgeentscheidung

darstellen, sie ist aber nicht mit einem Sachverständigengutachten iSd Paragraphen 351, ff ZPO gleichzusetzen.
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